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Hausordnung 

 
Liebe Gäste,  

 

wir begrüßen Sie herzlich in unserem SpielRaum in Plattling.  

Wir freuen uns über Ihren Besuch und hoffen, dass Sie sich bei uns wohlfühlen.  

Das Haus wurde mit viel Mühe und mit großem finanziellem Aufwand saniert. Helfen Sie mit, es in einem 

guten Zustand zu halten und leisten Sie einen aktiven Beitrag zur Sauberkeit und Ordnung im Haus und auf 

dem Grundstück.  

 

Bitte beachten sie folgende Punkte. 

 

 Ankunft 

Bei Ankunft der Gruppe meldet sich der verantwortliche Gruppenleiter bei der Hausverwaltung. 

Diese weist Sie im Haus ein und übergibt  Ihnen die Schlüssel und bespricht mit Ihnen die Details 

(Bettwäsche, techn. Geräte, Küchenbenützung, …). 

 Jugendschutz – Aufsichtspflicht – Haftung  

In unserem Haus gelten die Bestimmungen des Gesetzes zum Schutze der Jugend in der 

Öffentlichkeit. Sie sind zur Einsichtnahme am „Schwarzen Brett“ ausgehängt. Die Aufsichtspflicht 

über die Gruppe liegt stets bei den jeweiligen Leitungskräften, die auch stets anwesend sein 

müssen. Jungen und Mädchen werden in getrennten Räumen untergebracht. Der Kreisjugendring 

Deggendorf haftet gegenüber den Gästen im Jugendhaus nicht für Schäden jeglicher Art.  

 Ordnung und Sauberkeit 

Im oberen Stockwerk des Hauses sind Hausschuhe zu tragen. Für die Zeit Ihres Aufenthaltes sorgen 

Sie bitte selbst für einen Ordnungsdienst. Decken, Matratzen, etc. aus den Schlafräumen dürfen 

nicht außerhalb der Zimmer benutzt werden. Bitte helfen Sie in der Heizperiode mit, wertvolle 

Energie zu sparen: Fenster beim Verlassen des Zimmers schließen, Heizkörper zurückdrehen, 

Lichter ausschalten.  

 Rauchen 

Das Nichtraucherschutzgesetz ist einzuhalten. Im gesamten Haus herrscht RAUCHVERBOT.  

 Tiere 

Tiere dürfen grundsätzlich nicht mitgebracht werden.  

 Nachtruhe 

Mit Rücksicht auf die anwesenden Gäste bitten wir, zwischen 22:00 Uhr und 07:00 Uhr jeden 

größeren Lärm zu vermeiden und sich leise zu verhalten (Zimmerlautstärke).  
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 Feuerschutzmaßnahmen 

Bei einem Brandausbruch ist sofort ein telefonischer Notruf unter 112 durchzuführen. Danach ist 

die Hausverwaltung telefonisch zu benachrichtigen sowie der Feuermelder an der Wand zu 

betätigen. Im Haus befinden sich mehrere Feuerlöscher, die an den Wänden angebracht sind. In der 

Küche befindet sich eine Brandschutzdecke sowie ein CO2-Feuerlöscher. 

 Getränke 

Im Haus der Jugend sind stets Getränke vorhanden.  Ausgabe und Abrechnung erfolgen durch den 

jeweiligen Gruppenleiter.  

In die Schlafräume dürfen keine Getränke und Speisen mitgenommen werden.  

 Mülltrennung  

Die Beleggruppe ist verpflichtet, entsprechend den vorhandenen Möglichkeiten den anfallenden 

Müll (Restmüll, Papier, Bio) zu trennen und in die dafür bereit gestellten Tonnen vor dem Haus zu 

werfen (Zahlencode für die Schlösser: 4711). 

 Beschädigungen 

Wir bitten Sie, Mobiliar, Einrichtungsgegenstände und Spiele pfleglich zu behandeln. Beschreiben, 

beschmieren oder die Beschädigung von Inventar, Wänden, Geräten, etc. ist untersagt. 

Entstandene Schäden müssen durch den Verursacher oder die Gruppe ersetzt werden, bzw. 

werden in Rechnung gestellt.  

 Reinigung  

Am Ende des Aufenthalts müssen die Räumlichkeiten in einen sauberen Zustand gebracht werden. 

Bettwäsche ist abzuziehen und in den dafür bereitgestellten Behälter zu geben, alle Räume müssen 

in besenreinen Zustand gebracht werden.  

Die Küche ist zu säubern (Geschirr und Gläser sind zu spülen und aufzuräumen, leere Flaschen in die 

Kästen zurückbringen, Papier- und Abfallkörbe leeren). Bei Abreise bitte alle Fenster und Türen 

schließen und Lichter ausschalten.  

 Abreise  

Der Zeitpunkt der Abreise muss vorab mit der Hausleitung abgestimmt werden. Es erfolgt eine 

gemeinsame Besichtigung der genutzten Räume und mögliche Schäden und die Sauberkeit des 

Hauses werden schriftlich protokolliert. Die ausgegebenen Schlüsselkarten müssen wieder zurück-

gegeben werden. 

 Hausrecht 

Das Hausrecht übt der Kreisjugendring Deggendorf aus. Dieser kann bei groben Verstößen gegen 

die Hausordnung eine Abreise Einzelner bzw. der Gruppe anordnen. Solche Gruppen werden für 

eine künftige Belegung nicht mehr berücksichtigt.  


